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 Hinweis: Dieses Symbol verweist 
auf detaillierte Informationen zum 
Thema in unserer „Loseblatt-
Sammlung“. Sie ist (ausschließlich) 
im Mitgliederbereich der KKT-
Homepage www.kkt-muenchen.de

                                       unter „Personal“ zu finden.



http://www.kkt-muenchen.de/


Personalwesen

1. Allgemeines

Mit dem Abschluss von Arbeitsverträgen ergeben sich vielfache Rechte und Ver- 
pflichtungen der Elterninitiative (des Vereins) als Arbeitgeber: beispielsweise das 
Direktionsrecht (Weisungsbefugnis), aber auch die Fürsorgepflicht, die u.a. die 
Umsetzung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit, der Biostoffverordnung, des 
Infektionsschutzgesetzes, des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes u.v.m. 
beinhaltet. Es gibt die Sozialversicherungs- und Lohnsteuerpflicht sowie natürlich 
die Vergütungspflicht. Arbeitgeber sind zudem verpflichtet, sich über Veränderungen 
bei Tarifen, Beiträgen, Fristen oder über andere wichtige Regelungen bei Sozial
abgaben und Steuern auf dem Laufenden zu halten. 

In der Verantwortung des Vorstands liegt insbesondere das Personalwesen. Die 
Aufgaben der  Personalführung und -entwicklung können auch z.B. an eine/n 
Personalverantwortliche/n delegiert werden, der Vorstand muss aber über wichtige 
Dinge informiert sein. 

Neben den formalen Kriterien der Fürsorgepflicht gibt es noch einige andere 
Aspekte zu beachten:
Arbeitgeber tragen Verantwortung im Hinblick auf die persönliche Entwicklung und 
die fachliche Förderung der einzelnen MitarbeiterInnen sowie für die Atmosphäre im 
Team. Ziel aller Bemühungen ist eine Partnerschaft zwischen Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerInnen, eine Balance zwischen Leistungen und Erwartungen. Und 
gerade in Einrichtungen,  in denen Kinder betreut werden und in denen eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Bezugspersonen zum Alltagsleben gehört,  
ist die „Fürsorge“ für diesen Bereich ein unbedingtes „Muss“. 

KKT-Arbeitgeber-Service

Über alle Änderungen und Regelungen informiert der KKT im Mitgliederbereich
 seiner website sowie im KKT-Info. Infoabende und Fortbildungen für Vorstände

führen in die verschiedenen Bereiche des Personalwesens und der Arbeitgeber-
aufgaben ein.

Vorständen und Personalbeauftragten bieten wir darüber hinaus persönliche 
Beratungen an. Eine gute Qualität der Einrichtung braucht auch eine gute 
Arbeitgeber- bzw. Trägerqualität. Mit unserem Service wollen wir Vorstände und 
Vereine fit machen für diese Herausforderung.

     

  


